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BESCHLUSS (GASP) 2023/… DES RATES 

vom … 

über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen,  

die die Stabilität und den politischen Übergang Sudans untergraben 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 30. Mai 2005 den Gemeinsamen Standpunkt 2005/411/GASP1 

angenommen, mit dem die durch den Gemeinsamen Standpunkt 2004/31/GASP des Rates2 

verhängten Maßnahmen und die nach der Resolution 1591 (2005) des Sicherheitsrates der 

Vereinten Nationen durchzuführenden Maßnahmen in einem einzigen Rechtsinstrument 

zusammengefasst wurden. 

(2) Am 18. Juli 2011 hat der Rat den Beschluss 2011/423/GASP3 zur Verhängung restriktiver 

Maßnahmen gegen Sudan und Südsudan angenommen. 

(3) Am 10. Juli 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/450/GASP4 angenommen, mit dem die 

durch den Beschluss 2011/423/GASP verhängten restriktiven Maßnahmen, soweit diese 

Maßnahmen Sudan betreffen, in einem einzigen Rechtsinstrument zusammengefasst 

wurden. 

                                                 

1 Gemeinsamer Standpunkt 2005/411/GASP des Rates vom 30. Mai 2005 über restriktive 

Maßnahmen gegen Sudan und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 

2004/31/GASP (ABl. L 139 vom 2.6.2005, S. 25). 
2 Gemeinsamer Standpunkt 2004/31/GASP des Rates vom 9. Januar 2004 zur Verhängung 

eines Embargos für Waffen, Munition und militärische Ausrüstung gegen Sudan (ABl. L 6 

vom 10.1.2004, S. 55). 
3 Beschluss 2011/423/GASP des Rates vom 18. Juli 2011 über restriktive Maßnahmen gegen 

Sudan und Südsudan und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2005/411/GASP 

(ABl. L 188 vom 19.7.2011, S. 20).  
4 Beschluss 2014/450/GASP des Rates vom 10. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen 

angesichts der Lage in Sudan und zur Aufhebung des Beschlusses 2011/423/GASP (ABl. L 

203 vom 11.7.2014, S. 106) 
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(4) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 15. April 2023 eine Erklärung 

abgegeben, in der er seine tiefe Besorgnis über die militärischen Zusammenstöße zwischen 

den sudanesischen Streitkräften und den Rapid Support Forces zum Ausdruck gebracht hat. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrates haben die Parteien nachdrücklich aufgefordert, die 

Feindseligkeiten sofort einzustellen und die Ruhe wiederherzustellen, und alle Akteure 

aufgerufen, zum Dialog zurückzukehren, um die derzeitige Krise in Sudan zu lösen. Die 

Mitglieder des Sicherheitsrats haben ferner betont, wie wichtig es ist, den Zugang für 

humanitäre Hilfe aufrechtzuerhalten. 

(5) Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher 

Vertreter“) hat am 19. April 2023 eine Erklärung im Namen der Union zu den jüngsten 

Entwicklungen in Sudan abgegeben, in der die Union und ihre Mitgliedstaaten die Kämpfe 

zwischen den sudanesischen Streitkräften und den Rapid Support Forces aufs Schärfste 

verurteilt haben. In dieser Erklärung heißt es, dass der Ausbruch der Feindseligkeiten die 

Bemühungen, den Übergang zu einer demokratischen Zivilregierung wiederaufzunehmen, 

untergrabe. Die Union hat alle Akteure dazu aufgefordert, das humanitäre Völkerrecht 

einzuhalten und die Feindseligkeiten sofort und ohne Vorbedingungen einzustellen. Die 

Union hat gemeinsame regionale und internationale koordinierte Vermittlungsbemühungen 

begrüßt und unterstützt, einschließlich jener der Vereinten Nationen, der Afrikanischen 

Union, der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung und der Liga der Arabischen 

Staaten. 

(6) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 2. Juni 2023 eine Erklärung abgegeben, 

in der er betonte, dass die Parteien die Feindseligkeiten unverzüglich einstellen, den 

humanitären Zugang erleichtern, eine dauerhafte Waffenruhevereinbarung schließen und 

den Prozess zur Herbeiführung einer dauerhaften, alle Seiten einschließenden und 

demokratischen politischen Lösung in Sudan wiederaufnehmen müssen. 
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(7) Der Hohe Vertreter hat am 5. Juli 2023 eine Erklärung im Namen der Union zu den 

jüngsten Entwicklungen in Sudan abgegeben, in der die Union die fortwährenden Kämpfe 

sowie die anhaltende Weigerung der Konfliktparteien, eine friedliche Lösung zu finden, 

aufs Schärfste verurteilt. Die Union hat alle Akteure aufgefordert, die Bereitstellung 

humanitärer Hilfe zu ermöglichen und zu erleichtern und allen Beteiligten einen sicheren, 

zügigen und ungehinderten Zugang zu humanitären Hilfsmaßnahmen zu gewährleisten. 

Die Union hat den Verlust von Menschenleben und die Verstöße gegen das Völkerrecht, 

einschließlich der internationalen Menschenrechtsnormen und des humanitären 

Völkerrechts, beklagt. Besonders besorgt hat sich die Union angesichts von Berichten über 

groß angelegte Angriffe auf Zivilisten und zivile Gebiete, auch aufgrund der ethnischen 

Zugehörigkeit, insbesondere in Darfur, geäußert; so gebe es erschreckende Berichte über 

weit verbreitete sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt, gezielte Tötungen, 

Vertreibungen und die zunehmende Bewaffnung von Milizen. Die Union hat erneut betont, 

dass die Feindseligkeiten unverzüglich und bedingungslos eingestellt werden müssen. 

Zudem hat sie erklärt, dass unverzüglich ein dauerhafter Waffenstillstand herbeigeführt 

werden muss. Zudem hat die Union erklärt, dass sie weiterhin mit wichtigen Partnern, 

einschließlich sudanesischer ziviler und politischer Persönlichkeiten sowie Akteuren der 

Zivilgesellschaft, zusammenarbeiten werde, um zu substanziellen Gesprächen über einen 

dauerhaften Waffenstillstand und eine glaubwürdige friedliche Lösung des Konflikts auf 

der Grundlage eines inklusiven Dialogs zurückzukehren. Darüber hinaus hat die Union 

erklärt, dass sie weiterhin gemeinsame regionale und internationale koordinierte 

Vermittlungsbemühungen unter Führung der Afrikanischen Union und der 

Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung unterstützen werde, um so schnell wie 

möglich wieder Frieden zu schaffen und zu Stabilität und der Wiederherstellung des 

politischen Prozesses beizutragen. 
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(8) In ihrer Erklärung vom 5. Juli 2023 hat die Union ferner ihre Bereitschaft bekundet, alle 

ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich restriktiver Maßnahmen, zu nutzen, um 

zur Beendigung des Konflikts beizutragen und wieder Frieden herzustellen. 

(9) Unter Hinweis darauf, dass ihre restriktiven Maßnahmen keinen Strafcharakter haben, ist 

die Union nach wie vor bereit, den Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Instrumente an 

etwaige positive Entwicklungen der Lage vor Ort anzupassen. 

(10) Angesichts der ernsten Lage ist es angezeigt, in Anbetracht von Handlungen, die die 

Stabilität und den politischen Übergang Sudans untergegraben, einen speziellen Rahmen 

für restriktive Maßnahmen anzunehmen. 

(11) Der Rat betont, wie wichtig es ist, negative Auswirkungen der Verhängung restriktiver 

Maßnahmen auf die allgemeine Bevölkerung Sudans und seine bereits fragile Wirtschaft 

zu vermeiden. 

(12) Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres Tätigwerden der Union 

erforderlich — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die Maßnahmen, die erforderlich sind, um zu verhindern, 

dass folgende Personen in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder durch ihr Hoheitsgebiet 

durchreisen: 

a) natürliche Personen, die für Handlungen oder politische Maßnahmen, die den 

Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit Sudans bedrohen, verantwortlich sind oder 

sich unmittelbar oder mittelbar an diesen beteiligt haben, diese unterstützen oder von 

diesen profitieren; 

b) natürliche Personen, die die Bemühungen um eine Wiederaufnahme des politischen 

Übergangs in Sudan behindern oder untergraben; 

c) natürliche Personen, die die Bereitstellung humanitärer Hilfe, den Zugang zu 

humanitärer Hilfe oder die Verteilung humanitärer Hilfsgüter in Sudan behindern, 

einschließlich durch Angriffe auf Gesundheitspersonal und humanitäre Helfer sowie 

Beschlagnahme und Zerstörung von humanitärer oder medizinischer Infrastruktur 

und von humanitären oder medizinischen Hilfsgütern; 

d) natürliche Personen, die Handlungen in Sudan, die schwere 

Menschenrechtsverletzungen und -verstöße darstellen oder gegen das humanitäre 

Völkerrecht verstoßen, planen, steuern oder begehen, einschließlich Tötungen und 

Verstümmelungen, Vergewaltigung und anderer schwerwiegender Formen sexueller 

und geschlechtsspezifischer Gewalt, Entführung und Vertreibung; 

e) mit den unter Buchstabe a bis d benannten Personen verbundene natürliche Personen 

entsprechend der Aufführung im Anhang. 
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(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eigenen Staatsangehörigen die 

Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(3) Absatz 1 lässt die Fälle unberührt, in denen für einen Mitgliedstaat eine völkerrechtliche 

Verpflichtung besteht, und zwar: 

a) wenn er Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation ist, 

b) wenn er Gastland einer internationalen Konferenz ist, die von den Vereinten 

Nationen einberufen wird oder unter deren Schirmherrschaft steht, 

c) im Rahmen einer multilateralen Übereinkunft, die Vorrechte und Befreiungen 

verleiht, oder 

d) im Rahmen des 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl (Staat Vatikanstadt) und Italien 

geschlossenen Lateranvertrags. 

(4) Absatz 3 gilt auch in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat Gastland der Organisation für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist. 

(5) Der Rat ist in allen Fällen, in denen ein Mitgliedstaat eine Ausnahme aufgrund von 

Absatz 3 oder 4 gewährt, ordnungsgemäß zu unterrichten. 
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(6) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den Maßnahmen nach Absatz 1 in den Fällen 

gewähren, in denen die Reise aufgrund einer humanitären Notlage oder aufgrund der 

Teilnahme an Tagungen auf zwischenstaatlicher Ebene oder an Tagungen, die von der 

Union unterstützt oder ausgerichtet werden oder von einem Mitgliedstaat, der den OSZE-

Vorsitz innehat, ausgerichtet werden, gerechtfertigt ist, sofern dort ein politischer Dialog 

geführt wird, der unmittelbar zu den mit den restriktiven Maßnahmen verfolgten 

politischen Zielen beiträgt, einschließlich der Unterstützung der Stabilität und des 

politischen Übergangs Sudans. 

(7) Die Mitgliedstaaten können außerdem Ausnahmen von den Maßnahmen nach Absatz 1 

gewähren, wenn die Einreise oder Durchreise im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 

erforderlich ist. 

(8) Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach den Absätzen 6 oder 7 gewähren möchte, teilt dies 

dem Rat schriftlich mit. Die Ausnahme gilt als gewährt, wenn nicht von einem oder 

mehreren Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung 

über die vorgeschlagene Ausnahme schriftlich Einwand erhoben wird. Wird von einem 

oder mehreren Mitgliedstaaten ein Einwand erhoben, kann der Rat mit qualifizierter 

Mehrheit beschließen, die vorgeschlagene Ausnahme zu gewähren. 

(9) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der Absätze 3, 4, 6, 7 und 8 im Anhang 

aufgeführten Personen die Einreise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet 

genehmigt, gilt die Genehmigung nur für den Zweck, für den sie der betroffenen Person 

erteilt wurde. 
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Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen im Besitz, im Eigentum, in der 

Verfügungsgewalt oder unter der Kontrolle von 

a) natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die für 

Handlungen oder politische Maßnahmen, die den Frieden, die Stabilität oder die 

Sicherheit Sudans bedrohen, verantwortlich sind oder sich unmittelbar oder mittelbar 

an diesen beteiligt haben oder diese unterstützen oder von diesen profitieren; 

b) natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die die 

Bemühungen um eine Wiederaufnahme des politischen Übergangs in Sudan 

behindern oder untergraben; 

c) natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die die 

Bereitstellung humanitärer Hilfe, den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die 

Verteilung humanitärer Hilfsgüter in Sudan behindern, einschließlich durch Angriffe 

auf Gesundheitspersonal und humanitäre Helfer sowie Beschlagnahme und 

Zerstörung von humanitärer oder medizinischer Infrastruktur und von Hilfsgütern; 

d) natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die an 

der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in Sudan, die schwere 

Menschenrechtsverletzungen und -verstöße darstellen oder gegen das humanitäre 

Völkerrecht verstoßen, beteiligt sind, einschließlich Tötungen und 

Verstümmelungen, Vergewaltigung und andere schwerwiegende Formen sexueller 

und geschlechtsspezifischer Gewalt, Entführung und Vertreibung; 

e) mit den unter Buchstabe a bis d benannten Personen verbundenen natürlichen oder 

juristischen Personen entsprechend der Aufführung im Anhang 

werden eingefroren. 
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(2) Den im Anhang aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche 

Ressourcen bereitgestellt werden oder zugutekommen. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher 

Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen 

unter den ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie 

festgestellt haben, dass die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a) zur Deckung der Grundbedürfnisse der im Anhang aufgeführten Personen und ihrer 

unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, einschließlich für die Bezahlung von 

Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer 

Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher 

Versorgungseinrichtungen, notwendig sind; 

b) ausschließlich für die Bezahlung angemessener Honorare und die Erstattung von 

Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen 

bestimmt sind, 

c) ausschließlich für die Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die 

routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder oder 

wirtschaftlicher Ressourcen bestimmt sind, 

d) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass die 

zuständige Behörde den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der 

Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung die Gründe 

mitgeteilt hat, aus denen ihres Erachtens eine spezifische Genehmigung erteilt 

werden sollte, oder 
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e) auf Konten oder von Konten einer diplomatischen Vertretung oder Konsularstelle 

oder einer internationalen Organisation überwiesen werden sollen, die Immunität 

nach dem Völkerrecht genießt, soweit diese Zahlungen für amtliche Zwecke dieser 

diplomatischen Vertretung oder Konsularstelle oder internationalen Organisation 

bestimmt sind. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über nach diesem Absatz erteilte Genehmigungen innerhalb von zwei 

Wochen nach deren Erteilung. 

(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 

Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, 

wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer 

schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem Datum ergangen ist, an dem die in 

Absatz 1 genannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung 

in die Liste im Anhang aufgenommen wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach 

diesem Datum in der Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen 

Entscheidung oder einer vor oder nach diesem Datum in dem betreffenden 

Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden 

Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte des Gläubigers 

ausschließlich zur Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch eine solche 

Entscheidung gesichert sind oder deren Bestehen in einer solchen Entscheidung 

bestätigt wird, 

c) die Entscheidung kommt nicht einer im Anhang aufgeführten natürlichen oder 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung zugute, und 



 

 

12001/23    AMM/JCB/ga 12 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen 

Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über nach diesem Absatz erteilte Genehmigungen innerhalb von zwei 

Wochen nach deren Erteilung. 

(5) Absatz 1 hindert eine im Anhang aufgeführte natürliche oder juristische Person, 

Organisation oder Einrichtung nicht daran, Zahlungen aufgrund eines Vertrags, einer 

Vereinbarung oder Verpflichtung zu leisten, der/die vor dem Tag geschlossen wurde bzw. 

entstanden ist, an dem diese natürliche oder juristische Person, Organisation oder 

Einrichtung in die Liste im Anhang aufgenommen wurde, sofern der betreffende 

Mitgliedstaat festgestellt hat, dass die Zahlung weder unmittelbar noch mittelbar von einer 

natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung im Sinne von Absatz 1 

entgegengenommen wird. 

(6) Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von 

a) Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor 

dem Tag geschlossen wurden bzw. entstanden sind, ab dem diese Konten den 

Bestimmungen nach den Absätzen 1 und 2 unterliegen, oder 

c) Zahlungen aufgrund von in der Union ergangenen oder in dem betreffenden 

Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen 

Entscheidungen, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin den Maßnahmen nach 

Absatz 1 unterliegen. 
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(7) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Bereitstellung, den Einsatz oder die 

Zahlung von Geldern, anderen finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen 

Ressourcen oder auf die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen, die notwendig 

sind, um die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten oder andere 

Tätigkeiten zur Deckung grundlegender menschlicher Bedürfnisse zu unterstützen, wenn 

die Hilfe bzw. die anderen Tätigkeiten durchgeführt werden von 

a) den Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Programme, Fonds und sonstigen 

Einrichtungen und Stellen, sowie ihren Sonderorganisationen und verwandten 

Organisationen, 

b) internationalen Organisationen, 

c) humanitäre Hilfe leistenden Organisationen mit Beobachterstatus in der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen und Mitgliedern dieser Organisationen, 

d) bilateral oder multilateral finanzierten nichtstaatlichen Organisationen, die sich an 

den Plänen der Vereinten Nationen für humanitäre Maßnahmen, den Plänen für 

Flüchtlingshilfemaßnahmen oder anderen Appellen der Vereinten Nationen oder an 

vom Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer 

Angelegenheiten (OCHA) koordinierten humanitären „Clustern“ beteiligen, 

e) Organisationen und Agenturen, denen die Union das Zertifikat für humanitäre 

Partnerschaft erteilt hat oder die von einem Mitgliedstaat gemäß nationalen 

Verfahren zertifiziert oder anerkannt sind. 

f) spezialisierten Agenturen der Mitgliedstaaten, oder 

g) den Beschäftigten, Zuschussempfängern, Tochtergesellschaften oder 

Durchführungspartnern der unter den Buchstaben a bis f genannten Einrichtungen, 

während und soweit sie in dieser Eigenschaft tätig sind. 
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(8) In Fällen, die nicht unter Absatz 7 fallen, und abweichend von den Absätzen 1 und 2 

können die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats unter ihnen geeignet erscheinenden 

Bedingungen die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher 

Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen 

genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Bereitstellung dieser Gelder oder 

wirtschaftlichen Ressourcen für die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe oder zur 

Unterstützung anderer Tätigkeiten zur Deckung grundlegender menschlicher Bedürfnisse 

erforderlich ist. 

(9) Ergeht innerhalb von 5 Tagen nach Eingang des Genehmigungsantrags im Rahmen von 

Absatz 8 keine ablehnende Entscheidung, kein Auskunftsersuchen oder keine Mitteilung 

über eine Fristverlängerung der zuständigen Behörde, so gilt die Genehmigung als erteilt. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über nach diesem Absatz erteilte Genehmigungen innerhalb von zwei 

Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 3 

(1) Der Rat erstellt und ändert die Liste im Anhang einstimmig auf Vorschlag eines 

Mitgliedstaats oder des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im 

Folgenden „Hoher Vertreter“). 
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(2) Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder 

Einrichtung entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch 

Veröffentlichung einer Bekanntmachung von dem Beschluss nach Absatz 1 und den 

Gründen für die Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dieser natürlichen oder 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so 

überprüft der Rat die Beschlüsse nach Absatz 1 und unterrichtet die betreffende natürliche 

oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entsprechend. 

Artikel 4 

(1) Der Anhang enthält die Gründe für die Aufnahme der natürlichen oder juristischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach Artikel 1 und 2 in die Liste. 

(2) Der Anhang enthält die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen erforderlichen Angaben, soweit diese 

verfügbar sind. In Bezug auf natürliche Personen können diese Angaben unter anderem 

Folgendes umfassen: Namen und Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, 

Reisepass- und Personalausweisnummern; Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie 

Funktion oder Beruf. In Bezug auf juristische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen können diese Angaben unter anderem Folgendes umfassen: Namen, Ort und 

Datum der Registrierung, die Registriernummer und den Geschäftssitz. 
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Artikel 5 

(1) Der Rat und der Hohe Vertreter dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, um ihre 

Aufgaben nach diesem Beschluss zu erfüllen, insbesondere 

a) im Fall des Rates für die Ausarbeitung und Durchführung von Änderungen des 

Anhangs, 

b) im Fall des Hohen Vertreters für die Ausarbeitung von Änderungen des Anhangs. 

(2) Der Rat und der Hohe Vertreter verarbeiten einschlägige Daten, die Straftaten der in der 

Liste geführten natürlichen Personen sowie strafrechtliche Verurteilungen oder 

Sicherungsmaßregeln im Zusammenhang mit diesen Personen betreffen, gegebenenfalls 

nur in dem Umfang, in dem dies für die Ausarbeitung des Anhangs erforderlich ist. 

(3) Für die Zwecke dieses Beschlusses werden der Rat und der Hohe Vertreter jeweils zu 

„Verantwortlichen“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725 

des Europäischen Parlaments und des Rates1 bestimmt, um sicherzustellen, dass die 

betreffenden natürlichen Personen ihre Rechte gemäß der genannten Verordnung ausüben 

können. 

                                                 

1 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 

(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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Artikel 6 

Ansprüche in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, deren Erfüllung bzw. 

Durchführung von den mit diesem Beschluss verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, 

ganz oder teilweise betroffen ist, einschließlich Schadensersatzansprüche oder ähnliche Ansprüche, 

wie Entschädigungs- oder Garantieansprüche, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung 

einer Obligation, einer Garantie oder Gegengarantie, insbesondere einer finanziellen Garantie oder 

Gegengarantie, in jeglicher Form, werden nicht erfüllt, wenn sie geltend gemacht werden von 

a) den im Anhang aufgeführten benannten natürlichen oder juristischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen, 

b) natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die über eine 

der in Buchstabe a genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

Artikel 7 

Es ist verboten, wissentlich oder vorsätzlich an Handlungen teilzunehmen, mit denen die 

Umgehung der Verbote gemäß diesem Beschluss bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 8 

Damit die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen größtmögliche Wirkung entfalten 

können, empfiehlt die Union Drittstaaten, restriktive Maßnahmen zu ergreifen, die den in diesem 

Beschluss vorgesehenen restriktiven Maßnahmen vergleichbar sind. 
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Artikel 9 

(1) Dieser Beschluss gilt bis zum … [12 Monate nach dem Tag der Annahme dieses 

Beschlusses]. 

Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft. Er wird gegebenenfalls verlängert oder 

geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass die mit ihm verfolgten Ziele nicht erreicht 

wurden. 

(2) Die in Artikel 2 Absatz 7, 8 und 9 genannten Ausnahmen in Bezug auf Artikel 2 Absatz 1 

und 2 werden in regelmäßigen Abständen und mindestens alle zwölf Monate oder auf 

dringenden Antrag eines Mitgliedstaats, des Hohen Vertreters oder der Kommission 

infolge einer grundlegenden Änderung der Umstände überprüft. 

Artikel 10 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Geschehen zu ... 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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